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Sehr geehrte Frau ████, 

mit E-Mail vom 26.06.2020 bitten Sie um Zusendung folgender Informationen: 

- die Höhe der Einsparungen im laufenden Geschäftsbetrieb durch die Covid19-Krise vom 
März bis Mai 2020 für 
1. den laufenden Geschäftsbetrieb, z.B. für Strom, Wasser, Papier etc. durch die Anordnung 
/ Wahrnehmung von Home-Office-Regelungen 
2. Absage von Veranstaltungen und Dienstreisen 
3. Einsparungen durch Verringerungen von Wach- und Schutzleistungen 
4. sonstige Einsparungen  

Wobei Ihnen ungefähre Zahlen für die Gewinnung eines Eindruckes ausreichen. 
 
Zu Ihrem Antrag nach dem Informationsfreiheitsgesetz nehme ich wie folgt Stellung: 

Zu 1.: Inwiefern sich Einsparungen bei den laufenden Verbrauchskosten wie Strom und 
Wasser ergeben werden, kann ich Ihnen leider nicht mitteilen, da im Bundesamt keine 
gesonderte Erfassung der Daten erfolgt. Auch ein Rückschuss aus Verbrauchserfassungen 
können nicht getroffen werden, da entsprechende Jahresabrechnungen nicht vorliegen.. 

Zu 2.: 

Aufgrund ausgefallener Veranstaltungen wurden ca. 17.000 € der geplanten Kosten bisher 
nicht abgerufen. 

Zu 3.: Eine Einsparung von Kosten aufgrund der Verringerung von Wach- und 
Schutzleistungen ist nicht erfolgt, da die Inanspruchnahme dieser Leistungen zu keinem 
Zeitpunkt eingeschränkt wurde. Sämtliche Liegenschaften wurden auch im eingeschränkten 
Dienstbetrieb vollständig weiter betrieben, sodass eine Verringerung der Bewachung nicht 
angezeigt war. 
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 Zu 4.: 

Weniger Ausgaben konnten zudem beim Druck der Ausgabe des BDF-Magazins „Echt“ und 
durch den Ausfall von Gedenkstättenfahrten nach Polen in Höhe von insgesamt 143.00 € 
verzeichnet werden. 

 

Auf die Erhebung von Gebühren und Auslagen wird verzichtet. 

 
 

Mit freundlichen Grüßen 

Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben  

- Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist ohne Unterschrift gültig -  

 

 

 

 


